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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 10/26       Mittwoch, 18. März 2026 

 

 

  

Stadt Gladbeck Gladbeck, 18.03.2026 

Rat der Stadt 

 

 

 

E I N L A D U N G 

 

zu einer Sitzung des Rates der Stadt Gladbeck 

 

am Donnerstag, 26.03.2026, 16:00 Uhr, 

 

im Ratssaal des Rathauses 

 

 

 

T A G E S O R D N U N G : 

 

 

Öffentliche Sitzung: 

---------------------------- 

 

1. Anträge nach § 48 Abs. 1 Satz 5 GO NRW 

 

  

2. Genehmigung der Tagesordnung 

 

  

3. Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates am 11.02.2026 

 

  

4. Auflösung und Neubildung von Ausschüssen  

- Festlegung der Ausschusssitze und Wahlen - 

(Vorlagen-Nr: 26/0173) 

 

HFDA Pkt. 5  

5. Änderung einer Ausschussbesetzung 

- Jugendhilfeausschuss - 

(Vorlagen-Nr: 26/0179) 

 

HFDA Pkt. 6  

6. Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Gladbeck  

- Wahl eines ordentlichen und eines stellv. Verwaltungsratsmitgliedes - 

(Vorlagen-Nr: 26/0171) 

HFDA Pkt. 7  
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7. Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) 

- Benennung eines ständigen Gastes für die Teilnahme an den Auf-

sichtsratssitzungen - 

(Vorlagen-Nr: 26/0168) 

 

HFDA Pkt. 8  

8. Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH  

- Bestellung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat - 

(Vorlagen-Nr: 26/0169) 

 

HFDA Pkt. 9  

9. Zustimmung zur Leistung von erheblichen über-/außerplanmäßigen 

Mittelbereitstellungen für das Haushaltsjahr 2026 

(Vorlagen-Nr: 26/0174) 

 

HFDA Pkt. 10  

10. Größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Ge-

samtabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 

(Vorlagen-Nr: 26/0170) 

 

HFDA Pkt. 11  

11. Beteiligungsbericht 2024 

(Vorlagen-Nr: 26/0177) 

 

HFDA Pkt. 12  

12. Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen aus 

dem Vorjahr 

(Vorlagen-Nr: 26/0182) 

 

HFDA Pkt. 13  

13. Vorschlag gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse der BiG-Ratsfraktion 

- Beschluss einer Resolution an die Bundesregierung zur Einschränkung 

des privaten Feuerwerksverkaufs sowie generelles Böllerverbot im öf-

fentlichen Raum - 

 

  

14. Vorschlag gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse der BiG-Ratsfraktion 

- Aussetzung der digitalen Abstimmung im Rat und in den Fachaus-

schüssen der Stadt Gladbeck - 

 

  

15. Vorschlag gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse der Ratsfraktion PfG- 

Politik für Gladbeck 

- Erhöhung der Sicherheit des Fußgängerüberweges Marienstraße in 

Höhe der AWO-Kita - 

 

  

16. Vorschlag gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck der Ratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

- Politische Stabilität im Rat der Stadt Gladbeck - Fraktionswechsel und 

Verantwortung gegenüber dem Wählerwillen – 
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17. Anfragen nach § 13 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse 

 

  

18. Mitteilungen der Bürgermeisterin   

 

Nichtöffentliche Sitzung: 

----------------------------------- 

 

19. Anträge nach § 48 Abs. 1 Satz 5 GO NRW 

 

  

20. Genehmigung der Tagesordnung 

 

  

21. Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Rates am 11.02.2026 

 

  

22. Anfragen nach § 13 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Glad-

beck und seine Ausschüsse 

 

  

23. Mitteilungen der Bürgermeisterin   

 

 
- Bettina Weist - 

Bürgermeisterin 

 

 

 

 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 

Vorstehende Einladung und Tagesordnung wird hiermit gem. § 48 Abs. 1 Satz 4 GO NW i.V.m. § 23 der 

Hauptsatzung der Stadt Gladbeck öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Gladbeck, 18.03.2026 

 
- Bettina Weist – 

Bürgermeisterin 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Zentraler Betriebshof Gladbeck 

 

Vertretungsberechtigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentraler Betriebshof Gladbeck 

(ZBG)  

 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 2 Abs. 1, 2, 4 

und 5 sowie § 6 Abs. 1 und 2 der Betriebssatzung für den Zentralen Betriebshof Gladbeck vom 20. De-

zember 2005 in der Fassung der Änderungssatzung vom 15.09.2020 wird für den Zentralen Betriebshof 

Gladbeck folgende Vertretungsregelung bekannt gemacht: 

 

Gem. § 2 Abs. 4 der Betriebssatzung wird die Stadt Gladbeck in Angelegenheiten des Betriebes durch 

die Betriebsleitung vertreten. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 und 2 der Betriebssatzung sind im Eigenbetrieb Tarifbeschäftigte und Beamtin-

nen/Beamte beschäftigt. Einstellungen, Eingruppierungen, Kündigungen und sonstige Entscheidungen, 

die im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stehen, obliegen der Betriebsleitung im 

Rahmen der Stellenübersicht. 

 

Als Betriebsleitung wurden bestellt: 

 

René Hilgner Erster Betriebsleiter 

 

Stephanie Theis Zweite Betriebsleiterin 

 

Diese vertreten die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentraler Betriebshof Gladbeck gemeinschaft-

lich in allen Angelegenheiten, die ihnen zur Entscheidung übertragen sind und zeichnen unter dem 

Namen Zentraler Betriebshof Gladbeck (ohne Zusatz). 

 

Für den Fall der Abwesenheit des Ersten Betriebsleiters und/oder der Zweiten Betriebsleiterin wurde 

den Fachbereichsleitungen Vollmacht zur Vertretung erteilt, es gilt hierbei folgende Reihenfolge: 

 

1. Fachbereichsleitung Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung 

(aktuelle Stelleninhaberin: Silke Kuckert-Brinkmann),  

 

2. Fachbereichsleitung Abfallwirtschaft / Straßenreinigung / Dienstleistungen 

(aktueller Stelleninhaber: Marcel Kallen), 

 

3. Fachbereichsleitung Unternehmensplanung und Organisation 

(aktuelle Stelleninhaberin: Samira Marschall) 

 

4. Fachbereichsleitung Zentrale Dienste  

(aktueller Stelleninhaber: Marc Erdmann) 
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Entsprechend der Rangfolge unterzeichnet die erste anwesende Fachbereichsleitung gemeinsam 

mit dem anwesenden Mitglied der Betriebsleitung. Ist kein Mitglied der Betriebsleitung anwesend, 

unterzeichnen entsprechend der Rangfolge die ersten beiden anwesenden Fachbereichsleitungen. 

 

Die Fachbereichsleitungen zeichnen auch im Rahmen der Wahrnehmung der Verhinderungsvertre-

tung „Im Auftrag“. 

 

 

Gladbeck, 09.03.2026 

Die Betriebsleitung 

 

 

 

 

 

René Hilgner Stephanie Theis 

Erster Betriebsleiter Zweite Betriebsleiterin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeberin: Die Bürgermeisterin 

 

Redaktion und Vertrieb: Büro der Bürgermeisterin, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2245, FAX 99-1010. Hier ist 

das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen Vorauszahlung einer Ver-

triebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vorausgehenden Jahres. 

 

Jede:r Einwohner:in kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe be-

handelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erscheinen der 

Ausgabe schriftlich äußern. 


